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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Ausfüh-

rungsgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz ( Drucksache 16/1002) 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

ich danke Ihnen für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfes und die Möglichkeit 

zur Stellungnahme. 

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene neue Zuständigkeit des Sozialgerichtes Lübeck 

für Hartz IV-Verfahren findet meine volle Unterstützung. 

 

Wie den Darlegungen zu entnehmen ist, übersteigt die Anzahl der derzeitigen Ver-

fahrenseingänge bei den Sozialgerichten deutlich die ersten Erwartungen. Diese 

Entwicklung ist auch aus dem Bereich der Petitionsbearbeitung zu den Hartz IV-

Gesetzen zu verzeichnen. 

Der Bereich Lübeck bildet auch im Tätigkeitsfeld der Bürgerbeauftragten einen 

Schwerpunkt der Eingaben. 

 

Da die Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II sowie dem SGB XII und 

dem Asylbewerberleistungsgesetz existenzsichernden Charakter haben, kommt den 

Verfahren bei den Sozialgerichten eine besondere Bedeutung zu. Es muss deshalb 

erstes Ziel und oberste Priorität sein, eine zeitnahe Bearbeitung durch die Sozialge-

richte zu gewährleisten. Die jetzt angestrebte Änderung trägt sicherlich dazu bei. 
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Dennoch sollte in absehbarer Zeit geprüft werden, ob weiterer Handlungsbedarf be-

steht. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Verfahrensdauer bei einstweiligen 

Anordnungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Birgit Wille-Handels          

 


